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Ergänzung zum Berufsausbildungsvertrag 
 

Buchhändler/Buchhändlerin (15.03.2011) 
 

zwischen 
 

Ausbildungsbetrieb:  Auszubildende/r: 

   

   

   

 
Bitte beachten: Die Festlegung der Wahlqualifikationen ist Voraussetzung für die Eintragung eines 
Berufsausbildungsvertrages im Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse. Diesen Vordruck bitte 
immer dem Ausbildungsvertrag beifügen. 
 
Die Ausbildung erfolgt gemäß der Verordnung über die Berufsausbildung "Buchhändler/Buchhändlerin" 
vom 15. März 2011 (BGBl. I S. 422 vom 15. März 2011).  
 
 
Nach § 4 Abs. 2 Abschnitt B der Verordnung wird eine der folgenden drei Wahlqualifikationen (sechs 
Monate), 

 
(Bitte eine Wahlqualifikation ankreuzen) 
 1. Sortiment 
 2. Verlag 
 3. Antiquariat 

   
sowie nach § 4 Abs. 2 Abschnitt C der Verordnung eine weitere der folgenden Wahlqualifikationen (drei 
Monate)  
 

(Bitte eine Wahlqualifikation ankreuzen) 
 1. Gestaltung einer spezifischen Warengruppe 
 2. Buchhändlerische Projekte 
 3. Buchhändlerisches E-Business 

 
im Berufsausbildungsvertrag festgelegt. 
 
 
 
 
 
Ort, Datum  Stempel/Unterschrift 

des Ausbildenden  
 Unterschrift des/der 

Auszubildenden 
 Unterschrift der gesetzlichen 

Vertreter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


